
 

 

 

Landratsamt Zollernalbkreis 
-Untere Jagdbehörde- 
Hirschbergstraße  
72336 Balingen  
 

Antrag 
 
auf ☐ Ausstellung oder ☐ Verlängerung eines 
 
☐ Drei-Jahres-Jagdscheines, ☐ Jahres-Jagdscheines, 
 
☐ Tages-Jagdscheines, ☐ Falkner-Jagdscheines, ☐ Jugendjagdscheines 
 
für ☐ Inländer oder ☐ Ausländer* (*hier nur Tages- oder Jahres-Jagdschein möglich) 
 
für die Zeit vom  _________________________ bis _________________________ 

 
Jagdpachtverhältnisse: 
 

 Ich erkläre, dass mir 
  

☐ kein Jagdausübungsrecht zusteht, d.h. ich kein Eigenjagdbesitzer oder kein Jagdpächter bin. 

☐ in folgenden Jagdbezirk(en) die Ausübung des Jagdrechts nach § 17 Abs. 3 JWMG zusteht: 
 (bitte sämtliche Jagdbezirke, auch die außerhalb des Zollernalbkreises gelegenen, angeben) 

(Zu Spalte 3: Die anteilige Fläche, auf welcher dem Antragsteller das Jagdrecht zusteht, wird wie folgt 
berechnet: bejagbare Fläche des Jagdbezirks geteilt durch die Zahl der Pächter.) 

 
 
 

Familienname  

Geburtsname   

Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsort  

Staatsangehörigkeit  

Straße  Hausnummer  

PLZ  Ort  

Telefonnummer  

E-Mail  

Bezeichnung des Jagdbezirks  
(z. B. gemeinschaftlicher Jagdbezirk oder 
 Eigenjagdbezirk)  
Bei Jagdbezirken außerhalb des Zollernalbkreises 
Landkreis angeben . 

Gesamtfläche des 
Jagdbezirks  

anteilige Fläche  
auf welcher dem 
Antragsteller das 
Jagdrecht zusteht  

Beginn und Ende 
des 
Pachtverhältnisses 

    

    

Dienstgebäude 
Grünewaldstraße 15 
72336 Balingen 
waffenrecht@zollernalbkreis.de 
 



Bitte geben Sie hier Ihre Wohnsitze der letzten 10 Jahre an (Angabe des Wohnortes 
reicht aus): 

 
Beizufügende Unterlagen bei deutschen Antragstellern: 
 

- Jagdscheinheft 
- Versicherungsbestätigung zur Jagdhaftpflicht 
- Prüfungszeugnis (bei Erstantrag) 
- Passbild (bei Erstantrag und wenn das Jagdscheinheft voll ist) 
- Kopie Personalausweis 

 
Hinweise: 
 
- Die Jagdscheingebühr (vorbehaltlich einer Gebührenerhöhung) beträgt ab 01.01.2026: 

 
- Der Jagdschein wird Ihnen nach Bearbeitung zusammen mit einem Gebührenbescheid an 

Ihre Wohnanschrift versendet. 
 
- Seitens der Unteren Jagdbehörde wird davon ausgegangen, dass vom Jagdscheininhaber 

in Zukunft eine weitere Verlängerung beabsichtigt ist. Aus diesem Grund werden die im 
Bundesjagdgesetz und im Waffengesetz vorgeschriebenen Abfragen bei den 
Sicherheitsbehörden schon vor Antragstellung durchgeführt. Dadurch kann eine zeitnahe 
Verlängerung des Jagdscheines erfolgen. 

 Sollten Sie zukünftig keine Verlängerung Ihres Jagdscheines beabsichtigen, teilen Sie uns 
dies bitte bis spätestens zum 01.12. vor Ablauf des entsprechenden Jagdjahres mit. 

 
Mit dieser Vorgehensweise bin ich einverstanden: 

o Ja     
o Nein 

 
(Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.) 

 

- Im Übrigen versichere ich, dass Jagdscheinversagungsgründe nach § 17 BJG nicht 
vorliegen und dass gegen mich kein Strafverfahren anhängig ist. 

 
 
    
Ort, Datum Unterschrift 
 
Hinweis zum Datenschutz finden Sie unter www.zollernalbkreis.de/ds-recht 

Wohnort: Zeitraum: 
  
  
  
  

Vorgang Gebühr zzgl. Jagdabgabe Gesamtgebühr 

Erteilung Jahresjagdschein 58,00 €  50,00 €  108,00 €  
Erteilung Dreijahresjagdschein 116,00 €  150,00 €  266,00 €  
Erteilung Tagesjagdschein 29,00 €  25,00 €  54,00 €  

Erteilung Ausländer-Jahresjagdschein 92,00  €  50,00 €  142,00 €  

Erteilung Ausländer-Dreijahresjagdschein 184,00 €  150,00 €  334,00 € 

Erteilung Ausländer-Tagesjagdschein 46,00 €  25,00 €  71,00 €  

Erteilung Jugendjagdschein 35,00 €  50,00 €  85,00 €  

Erteilung Jahresjagdschein für Falkner 35,00 €  50,00 €  85,00 €  

Erteilung Dreijahresjagdschein für Falkner 70,00 €  150,00 €  220,00 €  


